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Betreff:

Ankauf einer ca. 2.415 m² großen Teilfläche der unbebauten 
Grundstücke Gemarkung Lamme, Flur 6, Flurstücke 743 und 197/6 
für den Bau einer Kindertagesstätte im Baugebiet Lammer Busch-
Ost
Organisationseinheit:
Dezernat VII 
20 Fachbereich Finanzen

Datum:
23.11.2015

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehndorf-Watenbüttel (Anhörung) 02.12.2015 Ö
Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 03.12.2015 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 15.12.2015 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 21.12.2015 Ö

Beschluss:
„Dem Ankauf einer ca. 2.415 m² großen Teilfläche der unbebauten Grundstücke Gemarkung 
Lamme, Flur 6, Flurstücke 743 und 197/6 für den Bau einer Kindertagesstätte im Baugebiet 
Lammer Busch-Ost wird zugestimmt.“

Sachverhalt:
In Lamme wurde ein weiteres Wohnbaugebiet „Im großen Raffkampe“ für Einfamilienhäuser 
mit 74 Wohnbaugrundstücken geschaffen. Die Vermarktung der Baugrundstücke ist bereits 
abgeschlossen. Darüber hinaus sind weitere Bauabschnitte (u. a. „Neue Mitte Lamme“) in 
Planung.

Aus dem Neubaugebiet ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf an Betreuungsplätzen. Der Bedarf 
kann nicht von den vorhandenen Einrichtungen abgedeckt werden, da schon jetzt die im 
Ortsteil Lamme vorgehaltenen Betreuungseinrichtungen nicht ausreichen.

Zur Sicherstellung des wohnortnahen Bedarfes für zwei Krippen- und einer 
Kindergartengruppe sowie zur Erfüllung des Rechtsanspruches ist die Errichtung einer 
weiteren Kindertagesstätte geboten. Der Neubau soll auf dem nördlich angrenzenden 
Grundstück der bestehenden Kindertagesstätte „Wilde Wiese“ errichtet werden.

Hierzu ist der Ankauf der im anliegenden Lageplan markierten ca. 2.415 m² großen 
Teilfläche der unbebauten Grundstücke Gemarkung Lamme, Flur 6, Flurstücke 743 und 
197/6 erforderlich. Der Ankauf soll lastenfrei und frei von miet- und pachtrechtlichen 
Bindungen zum ermittelten Verkehrswert erfolgen. 

Geiger

Anlage/n:
Lageplan




	Vorlage
	Anlage 1

